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1. Organe und Kontrolle 
Das oberste Organ ist der Stiftungsrat. 
 
Der Anlageausschuss ist verantwortlich für die 
Umsetzung der vom Stiftungsrat festgelegten An-
lagestrategie und gewährleistet die Einhaltung des 
Reglements über die Kapitalanlagen. 
 
Die Geschäftsstelle stellt die operative Tätigkeit 
der Stiftung sicher. 
 
Der Experte für berufliche Vorsorge prüft perio-
disch, ob die Stiftung ihre Verpflichtungen erfüllen 
kann und die reglementarischen versicherungs-
technischen Bestimmungen über die Leistungen 
und Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften 

entsprechen. Die vom Stiftungsrat bestimmte Re-
visionsstelle nimmt die jährliche Überprüfung der 
Tätigkeit der Stiftung vor. 
 
Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die 
Stiftung, die Revisionsstelle und der Experte für 
berufliche Vorsorge die gesetzlichen Vorschriften 
einhalten. 
 
Die Oberaufsichtskommission (Berufliche Vor-
sorge OAK BV in Bern) hat die Aufgabe, eine ein-
heitliche Aufsicht der Aufsichtsbehörden sicherzu-
stellen. 
 
Der Datenschutzbeauftragte (Dipeka AG) über-
wacht die Einhaltung aller relevanten Daten-
schutzvorschriften. 

 

Stiftungsrat 
Der Stiftungsrat setzt sich paritätisch aus 4 Arbeit-
nehmervertretern (AN) und 4 Arbeitgebervertre-
tern (AG) zusammen. Er wählt jeweils am Anfang 
einer neuen Amtsperiode (Dauer: 4 Jahre) einen 
Präsidenten aus seinen Reihen. Für die Amtsperi-
ode 2025 bis 2028 setzt sich der Stiftungsrat wie 
folgt zusammen: 
 
Präsident 
Flückiger Hanspeter Agrisano Stiftung 
 
Vizepräsident 
Forrer Pascal Agrisano Krankenkasse AG, 

Versicherungen AG (VR) 
 
Arbeitnehmervertreter (AN) 
Flückiger Hanspeter Agrisano Stiftung 
Hauri Felix Vianco AG/Mutterkuh 

Schweiz 
Helfenstein Sandra SBV 
Köpfli August SBV 
 
Arbeitgebervertreter (AG) 
Forrer Pascal Agrisano Krankenkasse AG, 

Versicherungen AG (VR) 
Ritter Markus SBV (Präsident) 
Rufer Martin SBV (Direktor) 
Gerber Mathias Vianco AG/Mutterkuh 

Schweiz 
 

Geschäftsstelle 
Pensionskasse des Schweizerischen Bauern- 
verbands, Laurstrasse 10, 5201 Brugg 
info@pk-sbv.ch | www.pk-sbv.ch 
Tel.-Nr. 056 462 51 11

Anlageausschuss 
Der Anlageausschuss besteht gemäss Organisati-
onsreglement aus dem Präsidenten des Stiftungs-
rats, dem Vizepräsidenten, der Geschäftsführerin 
der PK SBV, sowie je einem Arbeitnehmer (AN) 
und Arbeitgebervertreter (AG). Für die Amtsperi-
ode 2025 bis 2028 setzt sich der Anlageausschuss 
wie folgt zusammen: 
Flückiger Hanspeter Präsident (AN) 
Forrer Pascal Vizepräsident (AG) 
Köpfli August SBV (AN) 
Rufer Martin SBV (AG) 
Oberholzer Ursula Geschäftsführerin PK SBV 
 

Experte für berufliche Vorsorge 
Yves Goldmann, Dipeka AG  
Hohlstrasse 515, 8048 Zürich 
 

Revisionsstelle 
OBT AG 
Paradiesstrasse 15, 5200 Brugg 
 

Aufsichtsbehörde 
BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA) 
Schlossplatz 1, 5001 Aarau  
 

Technische Verwaltung 
Pensionskasse des Schweizerischen Bauern- 
verbandes, Laurstrasse 10, 5201 Brugg 
 

Geschäftsführerin 
Ursula Oberholzer 
c/o Schweizer Bauernverband 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg  
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2. Tätigkeit 
Stiftungsrat 
Der Stiftungsrat führte im Jahr 2025 zwei ordent-
liche Sitzungen sowie zwei zusätzliche Sitzungen 
per Teams durch. Zudem befasste sich eine Ar-
beitsgruppe mit Abklärungen betreff der Einfüh-
rung einer Gesundheitsdeklaration. 

Der Stiftungsrat beriet insbesondere folgende Ge-
schäfte: 

− Konstituierung nach den Neuwahlen 2024. 

− Festlegen neue Regelung betreff Zusatzver-
zinsung der Altersguthaben (AGH) der aktiven 
Versicherten sowie Festlegen der Zusatzver-
zinsung der AGH für das Jahr 2024. 

− Monatliche Kenntnisnahme der Vermögens-
anlage-Berichterstattung, Information der 
Vermögensverwalterin (Hypothekarbank 
Lenzburg) über die Entwicklung der Vermö-
gensanlagerenditen und der Finanzmärkte. 
Überprüfung der Anlagestrategie insbeson-
dere die Rendite-Risikoannahmen pro Anlage-
kategorie. 

− Überarbeitung der Bewertungsmethoden der 
Liegenschaften. 

− Kenntnisnahme des Jahresberichts der Lie-
genschaften für das Jahr 2024. 

− Kenntnisnahme des versicherungstechni-
schen Gutachtens per 31.12.2024 der Exper-
tin für berufliche Vorsorge (Dipeka AG). 

− Kenntnisnahme des Revisionsberichtes und 
des Memorandums für das Jahr 2024 der Re-
visionsstelle OBT AG.  

− Wiederwahl der Revisionsstelle OBT AG für 
das Jahr 2025. 

− Abnahme des Jahresberichts inkl. Jahresrech-
nung für das Jahr 2024. 

− Feststellung der Angemessenheit des Inter-
nen Kontrollsystems (IKS). 

− Festlegen der Anschlusskriterien interessier-
ter Unternehmen an die PK SBV. 

− Kenntnisnahme des Berichts der Firma Inrate 
AG für das Jahr 2024 über die Stimmrechts-
ausübungen bei den gehaltenen Schweizer 
Aktien. 

− Abklärungen betreff Einführung einer Ge-
sundheitsprüfung wurden im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe getroffen. Der Stiftungsrat ent-
schied bis auf Weiteres auf eine Einführung zu 
verzichten. 

− Kenntnisnahme des Berichts des Datenschutz-
beraters (Dipeka AG) per 27.11.2025. 

− Überarbeitung des Reglements der Kapitalan-
lagen per 01.01.2026 (Anpassungen Band-
breite Obligationen). 

− Erteilung des Auftrags an die Geschäftsstelle 
zur Evaluierung eines eventuellen Outsour-
cings der Verwaltung der PK SBV. 

 

 

Der Anlageausschuss hat sich im Berichtsjahr an 2 
Sitzungen getroffen und folgende Themen behan-
delt: 

- Anpassung der Strategie der selbst gehal-
tenen Liegenschaften und deren Vor-
schlag an den Stiftungsrat. 

- Situation in Trimmis nach dem Auszug des 
LBA und Vorschlag an den Stiftungsrat die 
Liegenschaft in Trimmis zu verkaufen. 

- Analyse verschiedener zum Kauf ausge-
schriebenen Immobilien und Vorschlag 
an den Stiftungsrat. 

Das Jahr 2025 verlief für die Vermögensanlagen 
sehr positiv, die langfristig ausgerichtete Wert-
schwankungsreserve ist seit 2024 vollumfänglich 
geäufnet und konnte trotz einer erneuten gross-
zügigen Zusatzverzinsung auf die Altersguthaben 
weiter geäufnet werden. 

Die PK SBV ist mit einem Deckungsgrad von 
120.9% (Vorjahr: 119.8%) solide finanziert und 
weist eine gute Risikofähigkeit sowie Sanierungs-
fähigkeit bei einer allfälligen Unterdeckung aus. 

Der Stiftungsrat dankt der Geschäftsstelle der PK 
SBV für die stets professionelle und kompetente 
Verwaltungsarbeit und die wertvolle Unterstüt-
zung. Ebenso dankt er allen extern involvierten 
Stellen. 
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Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle übernimmt die operative Um-
setzung der strategischen Entscheidungen des 
Stiftungsrats und sorgt für einen reibungslose lau-
fenden Betrieb. 

Sie bearbeitet Versicherungsfälle wie Ein- und 
Austritte, Mutationen, Freizügigkeitskonten und 
Leistungsabwicklungen. Sie führt die Buchhaltung, 
das Beitragsinkasso, den Zahlungsverkehr und 

Rentenauszahlungen sowie die Meldung an Be-
hörden und Rückversicherer. 

Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung der Stif-
tungsratssitzungen, die Beschlüsse zu protokollie-
ren und umzusetzen. Zudem ist die Geschäfts-
stelle das Verbindungsglied zwischen dem Stif-
tungsrat, den Arbeitgebern, den Versicherten und 
externen Partner. 

3. Reglemente
Kapitalanlagereglement ab 01.01.2026 

Die BVSA (BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau) ver-
langte, dass Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
(Art. 21) genauer definiert werden. Die überarbei-
tete Version wurde von der Stiftungsaufsicht gut-
geheissen. 

Die jeweils aktuellen Reglemente und weitere stif-
tungsrelevante Dokumente sind auf der Webseite 
der PK SBV (www.pk-sbv.ch) zu finden. 

4. Rechnungsergebnis
Allgemein
Die PK SBV hatte 2025 erneut einen Zuwachs von 
514 auf 541 versicherten Personen. Die Bilanz-
summe stieg entsprechend von rund 160 Mio. auf 
171 Mio. Die Anlagen in die Wertschriften stiegen, 
die Anlagen in die Immobilien nahmen leicht ab. 

Das Netto-Ergebnis aus den Vermögensanlagen 
schliesst mit einem Gewinn von CHF 10 Millionen 
ab. Der Ertragsüberschuss - nach Berücksichtigung 
des Netto-Ergebnisses aus dem Versicherungsteil, 
des übrigen Ertrages und des Verwaltungsaufwan-
des - beläuft sich auf CHF 3.2 Millionen.  

Die Wertschwankungsreserven waren bereits voll 
geäufnet und konnten weiter verbessert werden. 
Es bestehen neu freie Mittel in der Höhe von 
CHF 1'601'000. 

Mit 120.9% per 31.12.2025 erreicht der Deckungs-
grad einen sehr guten Wert. 

Nach einem hervorragenden Anlagejahr 2024 hat 
sich die Situation an den Finanzmärkten im Jahr 
2025 wiederum gut entwickelt. Im Berichtsjahr 
konnte eine positive Vermögensanlageperfor-
mance von 5.9% erzielt werden. 

Für Details wird auf die im Anschluss an diesen Be-
richt aufgeführte Jahresrechnung 2025 (Bilanz, 
Betriebsrechnung und Anhang) verwiesen. 

http://www.pk-sbv.ch/
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Orientierung über den Immobilienbesitz 

Trimmis Der Umbau der ehemaligen Büroräumlichkeiten in 
eine 2.5-Zimmer-Wohnung konnte per 31. März 
2025 erfolgreich abgeschlossen werden. Die In-
vestitionskosten beliefen sich auf insgesamt CHF 
190'000 und lagen damit rund CHF 25'000 unter 
dem budgetierten Betrag. 

Die Vermarktung wurde bereits vor Abschluss der 
Bauarbeiten aufgenommen und zeitnah erfolg-
reich umgesetzt. Die Wohnung konnte per 1. Juli 
2025 zu marktüblichen Konditionen an ein junges 
Paar vermietet werden. 

Unmittelbar nach Abschluss der Sanierungsarbei-
ten ging die Kündigung des Mietvertrags für die 
Büroräumlichkeiten des Landwirtschaftlichen 
Bau- und Architekturbüros (LBA) ein. Seit dem 
1. Oktober 2025 stehen daher erneut rund 100 m²
Bürofläche leer.

Brugg / Meikirch / Suhr 

Unsere 3 weiteren Liegenschaften erfreuen sich 
grosser Beliebtheit und sind Ende 2025 vollver-
mietet. Gesamthaft bestand bei 1 Wohnung eine 
Leerstandzeit von 14 Tagen, welche für Sanie-
rungsarbeiten genutzt wurde.  
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5. Versicherungstechnisches Ergebnis
Deckungsgrad 
Die gute Performance von 5.9% lag 0.6% über dem 
Durchschnitt und liess eine weitere hohe Zusatzver-
zinsung der Vorsorgekapitalien zu. Somit erhöhte 
sich der Deckungsgrad leicht um 1.1 Prozentpunkte 
auf 120.9% (Vorjahr: 119.8%). 

Wertschwankungsreserven 
Um die teilweise starken Schwankungen an den Ka-
pitalmärkten auszugleichen, muss jede Vorsorge-
einrichtung, die ihr Vermögen selbst oder durch ei-
nen Vermögensverwalter anlegt, eine Wert-
schwankungsreserve bilden. Aufgrund der Anlage-
strategie der PK SBV beträgt die Zielgrösse 19.6% 
der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstel-
lungen per 31.12.2025. Mit einer Erhöhung der 

Wertschwankungsreserve im Berichtsjahr um 
CHF 1.65 Mio. beträgt diese wiederum 100.0% des 
Sollwertes. 

Die Wertschwankungsreserve soll auch in den kom-
menden Jahren möglichst hochgehalten werden, 
um schlechte Anlagejahre auffangen zu können. 

Vermögensanlagen 
Am 31.12. des Berichtsjahrs sind die von der PK SBV 
verwalteten Vermögensanlagen auf CHF 170.8 Mil-
lionen angestiegen (Vorjahr CHF 159.9 Millionen). 
Dies ist vor allem auf das positive Vermögensanla-
geergebnis zurückzuführen. 
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6. Ausblick
Die Jahre 2024 und 2025 waren aus finanzieller 
Sicht sehr positiv für die Pensionskassen und er-
laubten es auch der PK SBV ihre Wertschwankungs-
reserven voll zu bilden, den Deckungsumfang er-
heblich zu erhöhen und trotzdem gute Zusatzver-
zinsungen zu gewähren. 

Es bleibt zu hoffen, dass dies weiterhin so bleibt. 
Prognosen dazu sind wie in den letzten beiden Jah-
ren praktisch nicht möglich. Die geopolitische Situ-
ation ist unstabil und unberechenbar. "Volatil" hat 
sich da mehr und mehr in den Wortschatz der An-
lagewelt eingeschlichen, so dass Prognosen über 
ein paar Tage hinaus fast nicht möglich sind. 

Wie erwähnt, es bleibt zu hoffen, dass die Lage 
stabil bleibt und die nun geäufneten Reserven nicht 
bereits wieder zur Ausgleichung schlechterer Jahre 
verwendet werden müssen. 

Die Schweizer Altersvorsorge ist weiterhin ein 
hochbrisantes politisches Thema. Neben der Bot-
schaft des Bundesrates "AHV 2030", welche eben-
falls Anpassungen im BVG enthält sind weitere ein-
zelne Vorstösse hängig sowie Bestrebungen einer 
stärkeren Digitalisierung und stärkeren Regulato-
rien im Gange. 

Aufgrund dieser Situation wird es für kleinere und 
mittlere Pensionskassen künftig immer schwieri-
ger, unabhängig zu agieren. Die PK-Welt erlebt be-
reits seit einigen Jahren, analog der Landwirtschaft, 
einen starken Strukturwandel. Seit 2013 haben 

über 600 Unternehmen ihre eigene Vorsorgeein-
richtung aufgegeben. Aktuell gibt es noch rund 
1300 Pensionskassen in der Schweiz. 

Die Vorgaben verlangen immer höherer Standards, 
welche kostenintensiv sind und bei kleineren und 
mittleren Kassen aufgrund ihrer Grösse durch we-
niger Versicherte geteilt werden können, was die 
Verwaltungskosten pro Person erhöht. Zudem wird 
es immer anspruchsvoller, das notwendige Fach-
wissen innerhalb der kleinen Teams der betriebsei-
genen Pensionskassen sicherzustellen und zu erhal-
ten. 

Die PK SBV setzt sich mit dieser Situation ebenfalls 
auseinander. Ziel ist es, die PK SBV weiterhin selbst-
ständig zu erhalten. Damit die Administration aber 
auch künftig zu einem tragbaren Preis und einer ho-
hen Qualität sichergestellt werden kann, befasst 
sich die PK SBV mit der Möglichkeit, die Administra-
tion an einen entsprechenden Dienstleister auszu-
lagern, welcher genau diesen Service bietet.  

Der Stiftungsrat der PK SBV setzt sich zusammen 
mit der Geschäftsstelle und dem Experten für be-
rufliche Vorsorge für eine gute, effiziente und 
schlanke Führung der Pensionskasse sowie für eine 
kontinuierliche Anpassung an die sich verändern-
den gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen ein. Er dankt allen Arbeitnehmer/in-
nen, Rentner/innen und angeschlossenen Arbeit-
gebern für das der PK SBV entgegengebrachte Ver-
trauen. 

Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes 

Hanspeter Flückiger Ursula Oberholzer 
Präsident Geschäftsführerin 

Brugg, im Juni 2026 



Jahresrechnung 2025 
(Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) 

Hanspeter Flückiger Ursula Oberholzer 
Präsident Geschäftsführerin 
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Bericht der Revisionsstelle 
an den Stiftungsrat der 
Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes  
Brugg  
 
 
 
 
Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 

Prüfungsurteil 

Wir haben die Jahresrechnung der Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes  
(Vorsorgeeinrichtung) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Betriebsrechnung  
für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer 
Rechnungslegungsmethoden – geprüft.  

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz, der 
Stiftungsurkunde und den Reglementen. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer 
Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen 
Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der 
Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Vorsorgeeinrichtung 
unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen 
des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

Verantwortlichkeiten des Stiftungsrates für die Jahresrechnung 

Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften, der Stiftungsurkunde und den Reglementen und für die interne Kontrolle, die der 
Stiftungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Verantwortlichkeiten des Experten für berufliche Vorsorge für die Prüfung der Jahresrechnung 

Für die Prüfung bestimmt der Stiftungsrat eine Revisionsstelle sowie einen Experten für berufliche Vorsorge. 
Für die Bewertung der für die versicherungstechnischen Risiken notwendigen Rückstellungen, bestehend 
aus Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen, ist der Experte für berufliche Vorsorge 
verantwortlich. Eine Prüfung der Bewertung der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen gehört 
nicht zu den Aufgaben der Revisionsstelle nach Art. 52c Abs. 1 Bst. a BVG. Der Experte für berufliche 
Vorsorge prüft zudem gemäss Art. 52e Abs. 1 BVG periodisch, ob die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür 
bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann und ob die reglementarischen versicherungstechnischen 
Bestimmungen über die Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht 
abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH 
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt.  
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Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Nutzern beeinflussen. 

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet 
sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: https://www.expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-
revisionsbericht/vorsorgeeinrichtungen. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts. 

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen 

Der Stiftungsrat ist für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und die Umsetzung der statutarischen und 
reglementarischen Bestimmungen zur Organisation, zur Geschäftsführung und zur Vermögensanlage 
verantwortlich. In Übereinstimmung mit Art. 52c Abs. 1 BVG und Art. 35 BVV 2 haben wir die 
vorgeschriebenen Prüfungen vorgenommen.  

Wir haben geprüft, ob 

 die Organisation und die Geschäftsführung den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen 
entsprechen und ob eine der Grösse und Komplexität angemessene interne Kontrolle existiert; 

 die Vermögensanlage den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entspricht; 
 die BVG-Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen; 
 die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden und die 

Einhaltung der Loyalitätspflichten sowie die Offenlegung der Interessenverbindungen durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird; 

 die freien Mittel oder die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen verwendet wurden 

 die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht wurden; 
 in den offen gelegten Rechtsgeschäften mit Nahestehenden die Interessen der Vorsorgeeinrichtung 

gewahrt sind. 

Wir bestätigen, dass die diesbezüglichen anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen 
Vorschriften eingehalten sind. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

 
OBT AG  

 

 

Andreas Thut 
zugelassener Revisionsexperte 
leitender Revisor 

Daniel Schweizer 
zugelassener Revisionsexperte 
 

  

Brugg, 17. April 2026  
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